
Fachdienst Umwelt 03.03.2015 
3.31.L – Natur und Umwelt Frau Ibach/Herr Müller 

Tel.: 3720/-3356 
Fax: 13720 
e-mail: Sabine.Ibach@remscheid.de 

Bebauungsplan 631 – Gebiet Flurstraße - 
Hier: Stellungnahme des FD 3.31 zur Entwässerungsplanung IB Beck vom 27.02.2015

Untere Landschaftsbehörde und Untere Wasserbehörde: 

Es wird deutlich, dass sich durch Umsetzung des BP 631 eine vollständige Veränderung der 
Geländesituation innerhalb des Plangebietes ergeben wird. Insbesondere die Höhenabwicklung 
wird sich ändern. Daher ist aus Sicht der ULB der Schutz des angrenzenden Landschafts-
schutzgebietes besonders beachtlich. 

Um die Planung verbindlich umsetzten zu können, sind entsprechende Höhenfestsetzungen im 
Bebauungsplan erforderlich. Zudem ist zu prüfen, inwieweit das „Bauen mit dem Hanggefälle“ 
entlang der Privatstraße planungsrechtlich gesichert werden kann, um eine landschaftsgerechte 
Einbindung der Gebäude zu erreichen. 

Der Abstand der Entwässerungsanlagen/-mulden zu den nördlich geplanten Gehölzpflanzungen 
muss mindestens 0,5 Meter betragen. Ich bitte dies auch bei der semizentralen Mulde für die 
Privatstraße zu berücksichtigen. 

Zudem ist m.E. das Ausmaß der Mulde im Plan vom 27.02.2015 zu groß dimensioniert, sie soll-
te dem Besprechungsergebnis entsprechend kleiner dargestellt werden. Da sich die Lage im 
LSG befindet, sollte die Mulde möglichst wenig Fläche in Anspruch nehmen und eingriffsmin-
dernd umgesetzt werden. 
Für die weitere Ausführungsplanung ist daher eine genauere Vermessung der Höhensituation 
erforderlich, um sowohl die Wegeverbindung in die freie Landschaft als auch die Mulde entspre-
chen landschaftsverträglich zu gestalten. Daher muss die Ausführungsplanung einvernehmlich 
mit der ULB/UWB abgestimmt werden. Ich bitte dies auch in den Städtebaulichen Vertrag auf-
zunehmen. 

Die nördlichen Flächen mit den Festsetzungen für das Pflanzgebot sind während der Herrich-
tung der Anlage keinesfalls zu beanspruchen und durch einen Bauzaun zu sichern. 

In Bezug auf die dargestellten Rigolen zur Versickerung des Niederschlagswassers der Gebäu-
de (Bf V, VI, IX und X) gehe ich davon aus, dass sie hangparallel angeordnet sind. Dies ist un-
bedingt sicherzustellen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 

gez. 

Ibach 
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